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EINLADUNG zum Eisstockschießen 
 
 
 
 

Wann: Samstag, 21. Jänner 2023 

Wo: Eisanlage Wallner-Mühle – ESV Krottendorf 
   

Startnummernausgabe:   7:30 Uhr 

Anschuss:  8:00 Uhr 

Nenngeld:  € 35,-- pro Team (inkl. 4 Getränke u. Jause)  

Nennschluss:  Donnerstag, 19. Jänner 2023 - 12:00 Uhr 

Anmeldungen:     telefonisch oder mündlich bei Sportausschussobmann  

 GR Dominic Scheiber (0664/49 63 723)  

 Nur die ersten 17 angemeldeten Mannschaften können mitschießen 

Teilnahmeberechtigt:   

 Krottendorf-Gaisfelder Bürger 
 Grundbesitzer in unserer Gemeinde 
 Firmen in unserer Gemeinde  
 Vereine in unserer Gemeinde 

 

 

Das Turnier wird mit Birnstöcken ausgetragen, welche zur Verfügung gestellt werden. 

Um zahlreiche Teilnahme und pünktliches Erscheinen bittet der Veranstalter. 
 

Mit einem  „Stock Heil“  zeichnen 

  

                             Der Bürgermeister:                                    Der Obmann des Sportausschusses: 

                    Johann Feichter eh.       Dominic Scheiber eh. 

 

 

 

 



Verlautbarung über die Eintragungs- 
verfahren für folgendes Volksbegehren 
 

ECHTE Demokratie - Volksbegehren 

 

Aufgrund der am 28. November 2022 auf der Amtstafel des 
Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet veröffent-
lichten stattgebenden Entscheidung des Bundesministers 
für Inneres betreffend das oben angeführte Volksbegehren 
wird verlautbart: Die Stimmberechtigten können innerhalb 
des vom Bundesminister für Inneres gemäß § 6 Abs. 2 des 
Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Ein-
tragungszeitraums, das ist 

 

von Montag, 17. April 2023 

bis (einschließlich)  

Montag, 24. April 2023 

 
in jeder Gemeinde in den Text des Volksbegehrens samt 
Begründung Einsicht nehmen und ihre Zustimmung zu die-
sen Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintra-
gung ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellten Eintragungsformular erklären.  
Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, 
sondern kann auch online getätigt werden 
(www.bmi.gv.at/volksbegehren). Stimmberechtigt ist, wer 
am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht 
zum Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, 
Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss vom 
Wahlrecht) und zum Stichtag 16. Mai 2022 in der Wählere-
videnz einer Gemeinde eingetragen ist. 

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstüt-
zungserklärung für dieses Volksbegehren abgegeben ha-
ben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung 
mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklä-
rung bereits als gültige Eintragung zählt.  
 
In der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld können Eintragungen 
während des Eintragungszeitraums an folgender Adresse: 
Gemeindeamt Krottendorf-Gaisfeld, Krottendorf 161, 
8564 Krottendorf-Gaisfeld an den nachstehenden Tagen 
zu folgenden Zeiten vorgenommen werden.  
 
 

Montag,  17. April 2023 von 08.00 bis 20.00 Uhr 
Dienstag,  18. April 2023 von 08.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch,  19. April 2023 von 08.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag,  20. April 2023 von 08.00 bis 20.00 Uhr 
Freitag,  21. April 2023 von 08.00 bis 16.00 Uhr 
Samstag,  22. April 2023 von 09.00 bis 11.00 Uhr 
Sonntag,  23. April 2023 geschlossen 
Montag,  24. April 2023 08.00 bis 16.00 Uhr 

 
Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag 
des Eintragungszeitraumes (24. April 2023), 20.00 Uhr, 
durchführen. 
 

 

 


